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Buchungen

Am 01.06.2008 tritt eine IATA-Resolution in 
Kraft, die keine Ausstellung von Papiertickets 
über den Bank Settlement Plan (BSP) mehr 
ermöglicht. Die bisherige Rail&Fly-Fahrkarte
als Coupon im Papierflugticket wird mittelfristig 
durch eine E-Ticket-Lösung ersetzt. Mit der 
Buchungsbestätigung erhalten Ihre Rail&Fly-
Kunden eine Abholnummer, mit der die DB 
Rail&Fly-Fahrkarte bundesweit an allen DB-

Fahrplan darstellen, da der Code QYG für jeden 
DB-Bahnhof steht. Den individuellen Fahrplan 
bezieht der Reisende auf dem bisher üblichen 
Weg über Reisebüros, DB-Verkaufsstellen oder 
über www.bahn.de.

Sie erhalten nach dem Buchungsvorgang eine 

SSR-Mitteilung mit einer „Ticket Pickup
Number“ (Bahntix- oder Abholnummer) pro 

Passagier und eine Verlinkung auf die URL 
www.bahn.de/railandfly.

Da eine Vielzahl an Fluggesellschaften bei
E-Tickets keine offenen Segmente akzeptiert, 
wurden fiktive Verbindungen nach/von QYG 
(Railway Germany) unter Carrier Code 9B 
(AccesRail) veröffentlicht. Verbindungsabfragen 
können durchgehend von QYG zu einem 
internationalen Ziel (z.B. AN15MARQYGLON) 
erfolgen. Der Carrier-Code 2A (Deutsche Bahn) 
wird künftig nur noch im Bahnzubringerservice 
für Reiseveranstalter genutzt.

Bitte bedenken Sie, dass die angegebenen 
Verbindungen nach/von QYG keinen gültigen

Buchen von Rail&Fly-Segmenten:
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Fernverkehrsautomaten abgeholt werden kann.

Diese Broschüre dient zur allgemeinen Infor-
mation. Bitte beachten Sie, dass Rail&Fly ein 
Angebot der Airlines ist - sämtliche Konditionen 
(Preise, Tarifbedingungen, Akzeptanz von 
Papier-/E-Tickets) erfragen Sie bitte direkt bei 
der anbietenden Airline. 

SSR-Element

Über www.bahn.de/railandfly können die 
aktuellen Kundeninformationen zum Rail&Fly-
E-Ticket sowohl in deutscher als auch eng-
lischer Sprache abgefragt werden.  

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Information 
in der benötigten Sprache für Ihre Reisenden 
auszudrucken. Auf jeden Fall müssen die 
Kunden auf die Besonderheiten von Rail&Fly E-
Ticketing aufmerksam gemacht werden. 



Die Bahn ist ein „offenes System“:  die Rei-
senden steigen ohne zeitaufwendige Check-In-
Prozedur in den Zug ein. Dort wird  lediglich die 
Fahrkarte kontrolliert und entwertet, eine 
Registrierung der entwerteten Fahrkarte oder 
gar die Erstellung einer Passagierliste findet 
nicht statt.

Muster

Muster

Reisedokumente für Rail&Fly-Kunden:

Zeitliche Gültigkeit von Rail&Fly:
Die Bahnfahrt darf, wie beim Papierticket auch, 
nur am Tag vor Abflug in Deutschland sowie am 
Abflugstag bzw. am Ankunftstag des Fluges in 
Deutschland und am Folgetag erfolgen.

Löst der Flugreisende Rail&Fly für die einfache 
Strecke, so gilt die Fahrkarte an zwei Tagen. 
Löst er sie für Hin- und Rückweg, so wird 
lediglich ein DB-Fahrschein erstellt, der sowohl 
für Hin- als auch Rückfahrt gilt und eine Gültig-
keit von 12 Monaten hat.

Reisedokumente, Gültigkeit Lost Document Verfahren

Jeder Rail&Fly-Fahrkarte ist eine „Pickup-
Number“ zugeordnet. Jede Person mit eige-
nem Flugticket erhält auch eine eigene 
Rail&Fly-Fahrkarte. Somit können auch 
Teilnehmer von Reisegruppen von und zu 
unterschiedlichen DB-Bahnhöfen reisen. Bitte 
teilen Sie den Reisenden deshalb unbedingt 
sämtliche zu einer Buchung hinterlegte Ab-
holnummern mit. 
An allen größeren Bahnhöfen und an immer 
mehr Regionalverkehrshaltepunkten stehen 
bundesweit bereits über 3.500 DB-Fern-
verkehrsautomaten für die Abholung zur

Verfügung.
Speziell für die Rail&Fly-Abholung wurde ein 
einfacher Fahrkartenabholprozess entwickelt –
der Flugreisende folgt lediglich den Auswahl-
feldern „Rail&Fly“ auf dem Automatendisplay 
und gelangt in wenigen Schritten zum Eingabe-
feld für die Abholnummer.

Für die Rail&Fly-Bahnreise benötigt Ihr Kunde 
folgende Reisedokumente:
� ausgedruckte Rail&Fly-Fahrkarte
� Reiseplan (Itinerary)
� gültiger Reisepass / Personalausweis
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Lost Document-Verfahren:
Verliert ein Reisender die Fahrkarte, kann die 
Nichtbenutzung nicht nachgewiesen werden. 
Aus diesem Grund kann, wenn ein Reisender 
seine Fahrkarte verliert, keine Erstattung 
erfolgen. Das Lost Document-Verfahren kommt 
nicht zur Anwendung.



markiert. 
Weitere Informationen erhalten Sie über die 
entsprechenden Airlines bzw. deren 
Reservierungssysteme.

gesetzt – die Karte gilt als genutzt. Gibt der Rei-
sende an, die Fahrkarte nicht oder nur teilweise 
genutzt zu haben, schicken Sie bitte die 
Original-Rail&Fly-Fahrkarte nach Rücksprache 
mit der entsprechenden Airline an diese weiter 
(sie wird in der Rail&Fly-Fahrkarte unten rechts 
erwähnt). Die Airline entscheidet über eine 
Erstattung.

Rail&Fly ist ein Angebot der Airline an ihre 
Fluggäste – somit sind neben den Rail&Fly-
Preisen auch Umbuchungs- und Storno-
bedingungen von Airline zu Airline unter-
schiedlich. Für Detailinformationen wenden 
Sie sich bitte an die anbietende Airline.

Sobald der Reisende seine Rail&Fly-Fahrkarte
am DB-Fahrkartenautomaten gezogen hat, 
wird das DB-Segment automatisch auf „flown“

Erstattung von Rail&Fly:

Erstattungen, beteiligte Airlines, Übergangsregelung
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Die Deutsche Bahn akzeptiert auch nach dem 
31. Mai 2008 für einen Übergangszeitraum

sowohl Papier- als auch E-Tickets.

Übergangsregelung:

Airlines mit Rail&Fly E-Ticketing:
Unter www.bahn.de/bahnflug können Sie alle 
Airlines, die Rail&Fly anbieten, erfragen. 
Airlines, die bereits beim Rail&Fly E-Ticketing-
Verfahren teilnehmen, sind auf der Liste speziell

in Stichworten

Bildquellen:

S. 1 
S. 2/3; 5, 7
S. 4   

S. 6

DB AG / Annette Koch
DB AG / Max Lautenschläger
DB AG / Andreas Mann
DB AG / Stefan Horner
DB AG / Hierl

Rail&Fly E-Ticket in Stichworten:

� Buchen Sie Bahnsegment analog Flug-
segment

� Fahrzeiten der Verbindungen nach/von QYG
im Airline-CRS ungültig
(bitte richtigen Fahrplan über Verkaufsstellen, 
Verkaufsagenturen oder über www.bahn.de
abfragen)

� Übermitteln Sie sämtliche Bahntix-Nummern
an die Reisenden

� Informieren Sie Ihre Kunden über die URL 
www.bahn.de/railandfly (ideal: ausdrucken)

� Drucken Sie Flugplan mit E-Ticket-Nummer 
für Reisende aus 

� Fahrkartenabholung durch Reisende mög-
lichst erst am Abreisetag

� kein Lost Document-Verfahren –
keine Erstattung bei Verlust der Fahrkarte

� nicht benutzte Rail&Fly-Fahrkarten
unbedingt nach Beendigung der Reise an 
Airline


